
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
(TVöD)

- Besonderer Teil Pflege- und Betreuungseinrichtungen -
(BT-B) -

vom 13. September 2005*1

in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 4
Besonderer Teil Pflege und Betreuungseinrichtungen (BT-B)

vom 27. Februar 2010

Zwischen

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände,
vertreten durch den Vorstand,

einerseits

und

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di),*2

vertreten durch den Bundesvorstand,

diese zugleich handelnd für
- Gewerkschaft der Polizei,
- Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,

- Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
andererseits

wird Folgendes vereinbart:

*1 Die Tarifvertragsparteien haben mit Datum vom 24. November 2005 rückwirkend zum
Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens redaktionelle Änderungen vereinbart; diese Fassung be-
rücksichtigt die dort getroffenen Vereinbarungen.

*2 ein gleichlautender Tarifvertrag wurde mit der dbb tarifunion abgeschlossen
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§ 40
Geltungsbereich

(1) Dieser Besondere Teil gilt für Beschäftigte, die in einem Arbeitsverhältnis zu ei-
nem Arbeitgeber stehen, der Mitglied eines Mitgliedverbandes der VKA ist, wenn
sie in

a) Heil-, Pflege- und Entbindungseinrichtungen,

b) medizinischen Instituten von Heil- und Pflegeeinrichtungen,

c) sonstigen Einrichtungen und Heimen, in denen die betreuten Personen in ärzt-
licher Behandlung stehen, wenn die Behandlung durch nicht in den Einrich-
tungen selbst beschäftigte Ärztinnen oder Ärzte stattfindet, oder in

d) Einrichtungen und Heimen, die der Förderung der Gesundheit, der Erziehung,
der Fürsorge oder Betreuung von Kindern und Jugendlichen, der Fürsorge
und Betreuung von obdachlosen, alten, gebrechlichen, erwerbsbeschränkten
oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen dienen, auch wenn diese Einrichtun-
gen nicht der ärztlichen Behandlung der betreuten Personen dienen,

beschäftigt sind, soweit die Einrichtungen nicht vom Geltungsbereich des Beson-
deren Teils Krankenhäuser (BT-K) erfasst werden.

(2) Soweit in den nachfolgenden Bestimmungen auf die §§ 1 bis 39 verwiesen wird,
handelt es sich um die Regelungen des TVöD - Allgemeiner Teil -.

Protokollerklärung zu Absatz 1:
Auf Lehrkräfte findet § 51 Besonderer Teil Verwaltung (BT-V) Anwendung.

§ 41
Besondere Regelung zum Geltungsbereich TVöD

1§ 1 Abs. 2 Buchst. b findet auf

a) Ärztinnen und Ärzte als ständige Vertreterin/Vertreter der/des leitenden Ärz-
tin/Arztes,

b) Ärztinnen und Ärzte, die einen selbständigen Funktionsbereich innerhalb einer
Fachabteilung oder innerhalb eines Fachbereichs mit mindestens 10 Mitarbeiter/
-innen leiten oder

c) Ärztinnen und Ärzte, denen mindestens fünf Ärztinnen und Ärzte unterstellt sind,
sowie

d) ständige Vertreterinnen und Vertreter von leitenden Zahnärztinnen und Zahnärz-
ten mit fünf unterstellten Zahnärztinnen und Zahnärzten

keine Anwendung. 2Eine abweichende einzelvertragliche Regelung ist zulässig.
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§ 42
Allgemeine Pflichten der Ärztinnen und Ärzte

(1) 1Zu den den Ärztinnen und Ärzten obliegenden ärztlichen Pflichten gehört es
auch, ärztliche Bescheinigungen auszustellen. 2Die Ärztinnen und Ärzte können
vom Arbeitgeber auch verpflichtet werden, im Rahmen einer zugelassenen Ne-
bentätigkeit von leitenden Ärztinnen und Ärzten oder für Belegärztinnen und Be-
legärzte innerhalb der Einrichtung ärztlich tätig zu werden.

(2) 1Zu den aus der Haupttätigkeit obliegenden Pflichten der Ärztinnen und Ärzte ge-
hört es ferner, am Rettungsdienst in Notarztwagen und Hubschraubern teilzu-
nehmen. 2Für jeden Einsatz in diesem Rettungsdienst erhalten Ärztinnen und Ärz-
te einen nicht zusatzversorgungspflichtigen Einsatzzuschlag ab 1. Januar 2010 in
Höhe von 16,50 Euro, ab 1. Januar 2011 in Höhe von 16,60 Euro und ab 1. Au-
gust 2011 in Höhe von 16,68 Euro. 3Dieser Betrag verändert sich zu demselben
Zeitpunkt und in dem gleichen Ausmaß wie das Tabellenentgelt der Entgeltgrup-
pe 14 Stufe 3 (Ärztinnen/Ärzte).

Protokollerklärungen zu Absatz 2:

1. Eine Ärztin/ein Arzt, die/der nach der Approbation noch nicht mindestens ein
Jahr klinisch tätig war, ist grundsätzlich nicht zum Einsatz im Rettungsdienst
heranzuziehen.

2. Eine Ärztin/ein Arzt, der/dem aus persönlichen oder fachlichen Gründen (z. B.
Vorliegen einer anerkannten Minderung der Erwerbsfähigkeit, die dem Einsatz
im Rettungsdienst entgegensteht, Flugunverträglichkeit, langjährige Tätigkeit
als Bakteriologin) die Teilnahme am Rettungsdienst nicht zumutbar ist, darf
grundsätzlich nicht zum Einsatz im Rettungsdienst herangezogen werden.

3. In Fällen, in denen kein grob fahrlässiges und kein vorsätzliches Handeln der
Ärztin/des Arztes vorliegt, ist die Ärztin/der Arzt von etwaigen Haftungsan-
sprüchen freizustellen.

4. 1Der Einsatzzuschlag steht nicht zu, wenn der Ärztin/dem Arzt wegen der
Teilnahme am Rettungsdienst außer den tariflichen Bezügen sonstige Leis-
tungen vom Arbeitgeber oder von einem Dritten (z. B. private Unfallversiche-
rung, für die der Arbeitgeber oder ein Träger des Rettungsdienstes die Beiträ-
ge ganz oder teilweise trägt, Liquidationsansprüche usw.) zustehen. 2Die Ärz-
tin/Der Arzt kann auf die sonstigen Leistungen verzichten.

(3) 1Die Erstellung von Gutachten, gutachtlichen Äußerungen und wissenschaftlichen
Ausarbeitungen, die nicht von einem Dritten angefordert und vergütet werden,
gehört zu den den Ärztinnen und Ärzten obliegenden Pflichten aus der Haupttä-
tigkeit.

§ 43
Nebentätigkeit von Ärztinnen und Ärzten

Ärztinnen und Ärzte können vom Arbeitgeber verpflichtet werden, als Nebentätigkeit
Unterricht zu erteilen.
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§ 44
Zu § 5 Qualifizierung

(1) Für Beschäftigte, die sich in Facharzt-, Schwerpunktweiterbildung oder Zusatz-
ausbildung nach dem Gesetz über befristete Arbeitsverträge mit Ärzten in der
Weiterbildung befinden, ist ein Weiterbildungsplan aufzustellen, der unter Be-
rücksichtigung des Standes der Weiterbildung die zu vermittelnden Ziele und In-
halte der Weiterbildungsabschnitte sachlich und zeitlich gegliedert festlegt.

(2) Die Weiterbildung ist vom Betrieb im Rahmen seines Versorgungsauftrags bei
wirtschaftlicher Betriebsführung so zu organisieren, dass die/der Beschäftigte die
festgelegten Weiterbildungsziele in der nach der jeweiligen Weiterbildungsord-
nung vorgesehenen Zeit erreichen kann.

(3) 1Können Weiterbildungsziele aus Gründen, die der Arbeitgeber zu vertreten hat,
in der vereinbarten Dauer des Arbeitsverhältnisses nicht erreicht werden, so ist
die Dauer des Arbeitsvertrages entsprechend zu verlängern. 2Die Regelungen
des Gesetzes über befristete Arbeitsverträge mit Ärzten in der Weiterbildung
bleiben hiervon unberührt und sind für den Fall lang andauernder Arbeitsunfähig-
keit sinngemäß anzuwenden. 3Absatz 2 bleibt unberührt.

(4) 1Bei Beschäftigten im Erziehungsdienst im Tarifgebiet West werden –soweit ge-
setzliche Regelungen bestehen, zusätzlich zu diesen gesetzlichen Regelungen –
im Rahmen der regelmäßigen durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit im
Kalenderjahr 19,5 Stunden für Zwecke der Vorbereitung und Qualifizierung ver-
wendet. 2Bei Teilzeitbeschäftigten gilt Satz 1 entsprechend mit der Maßgabe,
dass sich die Stundenzahl nach Satz 1 in dem Umfang, der dem Verhältnis ihrer
individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitzeit zu der regelmäßigen Ar-
beitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter entspricht, reduziert. 3Im Erzie-
hungsdienst tätig sind insbesondere Beschäftigte als Kinderpflege-
rin/Kinderpfleger bzw. Sozialassistentin/Sozialassistent, Heilerziehungspflegehel-
ferin/ Heilerziehungspflegehelfer, Erzieherin/Erzieher, Heilerziehungspflegerin/
Heilerziehungspfleger, im handwerklichen Erziehungsdienst, als Leiterin-
nen/Leiter oder ständige Vertreterinnen/Vertreter von Leiterinnen/Leiter von Kin-
dertagesstätten oder Erziehungsheimen sowie andere Beschäftigte mit erzieheri-
scher Tätigkeit in der Erziehungs- oder Eingliederungshilfe.

Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 3:

Soweit Berufsbezeichnungen aufgeführt sind, werden auch Beschäftigte erfasst,
die eine entsprechende Tätigkeit ohne staatliche Anerkennung oder staatliche
Prüfung ausüben.

§ 45
Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft

(1) 1Bereitschaftsdienst leisten die Beschäftigten, die sich auf Anordnung des Ar-
beitgebers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Arbeitgeber
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bestimmten Stelle aufhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen. 2Der
Arbeitgeber darf Bereitschaftsdienst nur anordnen, wenn zu erwarten ist, dass
zwar Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß aber die Zeit ohne Arbeitsleistung über-
wiegt.

(2) Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Abs. 2 ArbZG kann im Rahmen des § 7
ArbZG die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes über acht
Stunden hinaus verlängert werden, wenn mindestens die acht Stunden über-
schreitende Zeit im Rahmen von Bereitschaftsdienst geleistet wird, und zwar
wie folgt:

a) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen A und B bis zu insgesamt maximal 16
Stunden täglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlängert diesen
Zeitraum nicht,

b) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen C und D bis zu insgesamt maximal 13
Stunden täglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlängert diesen
Zeitraum nicht.

(3) 1Im Rahmen des § 7 ArbZG kann unter den Voraussetzungen

c) einer Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle,

d) einer Belastungsanalyse gemäß § 5 ArbSchG und

e) ggf. daraus resultierender Maßnahmen zur Gewährleistung des Gesund-
heitsschutzes

aufgrund einer Betriebs-/Dienstvereinbarung von den Regelungen des Arbeits-
zeitgesetzes abgewichen werden. 2Für einen Betrieb/eine Verwaltung, in
dem/der ein Personalvertretungsgesetz Anwendung findet, kann eine Regelung
nach Satz 1 in einem landesbezirklichen Tarifvertrag getroffen werden, wenn
eine Dienstvereinbarung nicht einvernehmlich zustande kommt (§ 38 Abs. 3)
und der Arbeitgeber ein Letztentscheidungsrecht hat.
3Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Abs. 2 ArbZG kann die tägliche Arbeitszeit
im Sinne des Arbeitszeitgesetzes über acht Stunden hinaus verlängert werden,
wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereitschafts-
dienst fällt. 4Hierbei darf die tägliche Arbeitszeit ausschließlich der Pausen ma-
ximal 24 Stunden betragen.

(4) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 und 2 kann die tägliche Ar-
beitszeit gemäß § 7 Abs. 2a ArbZG ohne Ausgleich verlängert werden, wobei

a) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen A und B eine wöchentliche Arbeitszeit
von bis zu maximal durchschnittlich 58 Stunden,

b) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen C und D eine wöchentliche Arbeitszeit
von bis zu maximal durchschnittlich 54 Stunden

zulässig ist.

(5) Für den Ausgleichszeitraum nach den Absätzen 2 bis 4 gilt § 6 Abs. 2 Satz 1.
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(6) Bei Aufnahme von Verhandlungen über eine Betriebs-/Dienstvereinbarung nach
den Absätzen 3 und 4 sind die Tarifvertragsparteien auf landesbezirklicher E-
bene zu informieren.

(7) 1In den Fällen, in denen Beschäftigte Teilzeitarbeit gemäß § 11 vereinbart ha-
ben, verringern sich die Höchstgrenzen der wöchentlichen Arbeitszeit nach den
Absätzen 2 bis 4 in demselben Verhältnis wie die Arbeitszeit dieser Beschäftig-
ten zu der regelmäßigen Arbeitszeit der Vollbeschäftigten. 2Mit Zustimmung
der/des Beschäftigten oder aufgrund von dringenden dienstlichen oder betrieb-
lichen Belangen kann hiervon abgewichen werden.

(8) 1Der Arbeitgeber darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgemäß
lediglich in Ausnahmefällen Arbeit anfällt. 2Durch tatsächliche Arbeitsleistung
innerhalb der Rufbereitschaft kann die tägliche Höchstarbeitszeit von zehn
Stunden (§ 3 ArbZG) überschritten werden (§ 7 ArbZG).

(9) § 6 Abs. 4 bleibt im Übrigen unberührt.

(10) 1Für Beschäftigte gemäß § 40 Abs. 1 Buchst. d gelten die Absätze 1 bis 9 mit
der Maßgabe, dass die Grenzen für die Stufen A und B einzuhalten sind. 2Dazu
gehören auch die Beschäftigten in Einrichtungen, in denen die betreuten Per-
sonen nicht regelmäßig ärztlich behandelt und beaufsichtigt werden (Erho-
lungsheime).

(11) Für die Ärztinnen und die Ärzte in Einrichtungen nach Absatz 10 gelten die Ab-
sätze 1 bis 9 ohne Einschränkungen.

§ 46
Bereitschaftsdienstentgelt

(1) Zum Zwecke der Entgeltberechnung wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes
einschließlich der geleisteten Arbeit wie folgt als Arbeitszeit gewertet:

a) Nach dem Maß der während des Bereitschaftsdienstes erfahrungsgemäß
durchschnittlich anfallenden Arbeitsleistungen wird die Zeit des Bereit-
schaftsdienstes wie folgt als Arbeitszeit gewertet:

Stufe Arbeitsleistung innerhalb Bewertung
des Bereitschaftsdienstes als Arbeitszeit

A 0 bis 10 v.H. 15 v.H.
B mehr als 10 bis 25 v.H. 25 v.H.
C mehr als 25 bis 40 v.H. 40 v.H.
D mehr als 40 bis 49 v.H. 55 v.H.

Ein hiernach der Stufe A zugeordneter Bereitschaftsdienst wird der Stufe B
zugeteilt, wenn der Beschäftigte während des Bereitschaftsdienstes in der
Zeit von 22 bis 6 Uhr erfahrungsgemäß durchschnittlich mehr als dreimal
dienstlich in Anspruch genommen wird.
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b) Entsprechend der Zahl der vom Beschäftigten je Kalendermonat abgeleiste-
ten Bereitschaftsdienste wird die Zeit eines jeden Bereitschaftsdienstes zu-
sätzlich wie folgt als Arbeitszeit gewertet:

Zahl der Bereitschaftsdienste Bewertung als
im Kalendermonat Arbeitszeit

1. bis 8. Bereitschaftsdienst 25 v.H.
9. bis 12. Bereitschaftsdienst 35 v.H.
13. und folgende Bereitschaftsdienste 45 v.H.

(2) Die Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt durch
die Betriebsparteien.

(3) 1Für die Beschäftigten gemäß § 45 Abs. 10 wird zum Zwecke der Entgeltbe-
rechnung die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten Ar-
beit mit 25 v.H. als Arbeitszeit bewertet. 2Leistet die/der Beschäftigte in einem
Kalendermonat mehr als acht Bereitschaftsdienste, wird die Zeit eines jeden
über acht Bereitschaftsdienste hinausgehenden Bereitschaftsdienstes zusätz-
lich mit 15 v.H. als Arbeitszeit gewertet.

(4) 1Das Entgelt für die nach den Absätzen 1 und 3 zum Zwecke der Entgeltbe-
rechnung als Arbeitszeit gewertete Bereitschaftsdienstzeit bestimmt sich für
übergeleitete Beschäftigte auf der Basis ihrer Eingruppierung am 30. Septem-
ber 2005, für nach dem 30. September 2005 eingestellte Beschäftigte und in
den Fällen der Übertragung einer höher oder niedriger bewerteten Tätigkeit
nach der Vergütungs- bzw. Lohngruppe, die sich zum Zeitpunkt der Einstellung
bzw. der Höher- oder Herabgruppierung bei Fortgeltung des bisherigen Tarif-
rechts ergeben hätte, nach der Anlage G. 2Die Beträge der Anlage G verändern
sich ab dem 1. März 2012 bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von
den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhun-
dertsatz. 3Für die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten
Arbeit und für die Zeit der Rufbereitschaft werden Zeitzuschläge nach § 8 nicht
gezahlt.

(5) Das Bereitschaftsdienstentgelt kann im Falle der Faktorisierung nach § 10
Abs. 3 im Verhältnis 1:1 in Freizeit abgegolten werden.

§ 47
Sonderkündigungsrecht der Bereitschaftsdienst- und Rufbereitschaftsregelung

1Die §§ 45 und 46 können mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden, wenn
infolge einer Änderung des Arbeitszeitgesetzes sich materiellrechtliche Auswirkun-
gen ergeben oder weitere Regelungsmöglichkeiten für die Tarifvertragsparteien er-
öffnet werden. 2Rein formelle Änderungen berechtigen nicht zu einer Ausübung des
Sonderkündigungsrechts.
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§ 48
Wechselschichtarbeit

(1) Abweichend von § 6 Abs. 1 Satz 2 werden die gesetzlichen Pausen bei Wech-
selschichtarbeit nicht in die Arbeitszeit eingerechnet.

(2) Abweichend von § 7 Abs. 1 Satz 1 ist Wechselschichtarbeit die Arbeit nach ei-
nem Schichtplan/Dienstplan, der einen regelmäßigen Wechsel der täglichen Ar-
beitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei denen die/der Beschäftigte längstens
nach Ablauf eines Monats erneut zu mindestens zwei Nachtschichten herange-
zogen wird.

§ 49
Arbeit an Sonn- und Feiertagen

Abweichend von § 6 Abs. 3 Satz 3 und in Ergänzung zu § 6 Abs. 5 gilt für Sonn- und
Feiertage folgendes:

(1) 1Die Arbeitszeit an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt,
wird durch eine entsprechende Freistellung an einem anderen Werktag bis zum
Ende des dritten Kalendermonats –möglichst aber schon bis zum Ende des
nächsten Kalendermonats –ausgeglichen, wenn es die betrieblichen Verhält-
nisse zulassen. 2Kann ein Freizeitausgleich nicht gewährt werden, erhält
die/der Beschäftigte je Stunde 100 v.H. des auf eine Stunde entfallenden An-
teils des monatlichen Entgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe nach
Maßgabe der Entgelttabelle. 3Ist ein Arbeitszeitkonto eingerichtet, ist eine Bu-
chung gemäß § 10 Abs. 3 zulässig. 4§ 8 Abs. 1 Satz 2 Buchst. d bleibt unbe-
rührt.

(2) 1Für Beschäftigte, die regelmäßig nach einem Dienstplan eingesetzt werden,
der Wechselschicht- oder Schichtdienst an sieben Tagen in der Woche vor-
sieht, vermindert sich die regelmäßige Wochenarbeitszeit um ein Fünftel der
arbeitsvertraglich vereinbarten durchschnittlichen Wochenarbeitszeit, wenn sie
an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt,

a) Arbeitsleistung zu erbringen haben oder

b) nicht wegen des Feiertags, sondern dienstplanmäßig nicht zur Arbeit ein-
geteilt sind und deswegen an anderen Tagen der Woche ihre regelmäßige
Arbeitszeit erbringen müssen.

2Absatz 1 gilt in diesen Fällen nicht. 3§ 8 Abs. 1 Satz 2 Buchst. d bleibt unbe-
rührt.

(3) 1Beschäftigte, die regelmäßig an Sonn- und Feiertagen arbeiten müssen, erhal-
ten innerhalb von zwei Wochen zwei arbeitsfreie Tage. 2Hiervon soll ein freier
Tag auf einen Sonntag fallen.
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§ 50

[nicht besetzt]

§ 51
Eingruppierung der Ärztinnen und Ärzte

(1) 1Ärztinnen und Ärzte sind mit folgender besonderer Stufenzuordnung wie folgt
eingruppiert:

a) Entgeltgruppe 14 Stufe 1:
Ärztinnen und Ärzte ohne Berufserfahrung mit entsprechender Tätigkeit

b) Entgeltgruppe 14 Stufe 2:
Ärztinnen und Ärzte mit entsprechender Tätigkeit nach einjähriger Berufser-
fahrung

c) Entgeltgruppe 14 Stufe 3 1:
Fachärztinnen und Fachärzte mit entsprechender Tätigkeit

d) Entgeltgruppe 14 Stufe 4 2:
Fachärztinnen und Fachärzte nach fünfjähriger entsprechender Tätigkeit

e) Entgeltgruppe 15 Stufe 5:
Fachärztinnen und Fachärzte nach neunjähriger entsprechender Tätigkeit

f) Entgeltgruppe 15 Stufe 63:
Fachärztinnen und Fachärzte nach dreizehnjähriger entsprechender Tätig-
keit

2§§ 16 und 17 bleiben unberührt.

(2) Ärztinnen und Ärzte, die als ständige Vertreter der/des leitenden Ärztin/Arztes
durch ausdrückliche Anordnung bestellt sind, erhalten für die Dauer der Bestel-
lung eine Funktionszulage ab 1. Januar 2010 von monatlich 374,44 Euro, ab
1. Januar 2011 von monatlich 376,69 Euro und ab 1. August 2011 von monat-
lich 378,57 Euro.

(3) Ärztinnen und Ärzte, die aufgrund ausdrücklicher Anordnung innerhalb einer
Fachabteilung oder eines Fachbereichs einen selbständigen Funktionsbereich
mit mindestens zehn Beschäftigten leiten, erhalten für die Dauer der Anord-
nung eine Funktionszulage ab 1. Januar 2010 von monatlich 268,18 Euro, ab
1. Januar 2011 von monatlich 269,79 Euro und ab 1. August 2011 von monat-
lich 271,14 Euro.

(4) Ärztinnen und Ärzte, denen aufgrund ausdrücklicher Anordnung mindestens
fünf Ärzte unterstellt sind, erhalten für die Dauer der Anordnung eine Funkti-

1 Tabellenwert entspricht Entgeltgruppe 14 Stufe 4
2 Tabellenwert entspricht Entgeltgruppe 14 Stufe 5
3 Die Stufe 6 der Entgeltgruppe 15 weist einen besonderen Tabellenwert gemäß der Anlage A (VKA)

TVöD aus.
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onszulage ab 1. Januar 2010 von monatlich 268,18 Euro, ab 1. Januar 2011
von monatlich 269,79 Euro und ab 1. August 2011 von monatlich 271,14 Euro.

(5) 1Die Funktionszulagen nach den Absätzen 2 bis 4 sind dynamisch und entfallen
mit dem Wegfall der Funktion. 2Sind die Voraussetzungen für mehr als eine
Funktionszulage erfüllt, besteht nur Anspruch auf eine Funktionszulage. 3Bei
unterschiedlicher Höhe der Funktionszulagen wird die höhere gezahlt.

(6) Die Absätze 1 bis 5 finden auf Zahnärztinnen/Zahnärzte, Apothekerin-
nen/Apotheker und Tierärztinnen/Tierärzte keine Anwendung.

Protokollerklärungen zu § 51:

1. 1Ständige Vertreterinnen/Vertreter im Sinne des Tätigkeitsmerkmals ist nur
die/der Ärztin/ Arzt, der die/den leitende/n Ärztin/Arzt in der Gesamtheit seiner
Dienstaufgaben vertritt. 2Das Tätigkeitsmerkmal kann daher innerhalb einer Abtei-
lung (Klinik) nur von einer/einem Ärztin/Arzt erfüllt werden.

2. Ist der Anspruch auf Zahlung der Funktionszulage nach den Absätzen 2 bis 5 von
der Zahl der unterstellten Ärztinnen/Ärzte abhängig, gilt folgendes:
(a) Für den Anspruch auf Zahlung der Funktionszulage nach den Absätzen 2 bis

5 ist es unschädlich, wenn im Organisations- und Stellenplan zur Besetzung
ausgewiesene Stellen nicht besetzt sind.

(b) Bei der Zahl der unterstellten Ärztinnen/Ärzte zählen nur diejenigen unter-
stellten Ärzte mit, die in einem Arbeits- oder Beamtenverhältnis zu demsel-
ben Arbeitgeber (Dienstherrn) stehen oder im Krankenhaus von einem sons-
tigen öffentlichen Arbeitgeber (Dienstherrn) zur Krankenversorgung einge-
setzt werden.

c) Teilbeschäftigte zählen entsprechend dem Verhältnis der mit ihnen im Ar-
beitsvertrag vereinbarten Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit eines Voll-
beschäftigten.

3. Funktionsbereiche sind wissenschaftlich anerkannte Spezialgebiete innerhalb
eines ärztlichen Fachgebietes, z. B. Nephrologie, Handchirurgie, Neuroradiologie,
Elektroencephalographie, Herzkatheterisierung.

§ 52
Eingruppierung und Entgelt der Beschäftigten

im Sozial- und Erziehungsdienst

(1) 1Bis zum Inkrafttreten der Eingruppierungsvorschriften des TVöD einschließlich
Entgeltordnung richtet sich die Eingruppierung der Beschäftigten im Sozial- und
Erziehungsdienst nach den Merkmalen des Anhangs zur Anlage C (VKA) zum
TVöD. 2Sie erhalten abweichend von § 15 Abs. 2 Satz 2 Entgelt nach der Anla-
ge C (VKA).

(2) Anstelle des § 16 (VKA) gilt folgendes:
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1Die Entgeltgruppen S 2 bis S 18 umfassen sechs Stufen. 2Bei Einstellung wer-
den die Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine einschlägige Be-
rufserfahrung vorliegt. 3Verfügt die/der Beschäftigte über eine einschlägige Be-
rufserfahrung von mindestens einem Jahr, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2;
verfügt sie/er über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens vier Jah-
ren, erfolgt in der Regel eine Zuordnung zur Stufe 3. 4Unabhängig davon kann
der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten
einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die Stufenzuord-
nung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit för-
derlich ist. 5Bei Einstellung von Beschäftigten in unmittelbarem Anschluss an
ein Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst (§ 34 Abs. 3 Satz 3 und 4) oder zu
einem Arbeitgeber, der einen dem TVöD vergleichbaren Tarifvertrag anwendet,
kann die in dem vorhergehenden Arbeitsverhältnis erworbene Stufe bei der Stu-
fenzuordnung ganz oder teilweise berücksichtigt werden; Satz 4 bleibt unbe-
rührt. 6Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe - von Stufe 3 an in
Abhängigkeit von ihrer Leistung gemäß § 17 Abs. 2 - nach folgenden Zeiten ei-
ner ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem
Arbeitgeber (Stufenlaufzeit):
- Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,
- Stufe 3 nach drei Jahren in Stufe 2,
- Stufe 4 nach vier Jahren in Stufe 3,
- Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und

- Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5.
7Abweichend von Satz 1 ist Endstufe die Stufe 4

a) in der Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 3 und

b) in der Entgeltgruppe S 8 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 5.
8Abweichend von Satz 6 erreichen Beschäftigte, die nach den Tätigkeitsmerk-
malen des Anhangs zu der Anlage C (VKA) zum TVöD in der Entgeltgruppe S 8
eingruppiert sind, die Stufe 5 nach acht Jahren in Stufe 4 und die Stufe 6 nach
zehn Jahren in Stufe 5.

Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 3:

Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag für Praktikantinnen/Praktikanten des
öffentlichen Dienstes (TVPöD) vom 27. Oktober 2009 gilt grundsätzlich als Er-
werb einschlägiger Berufserfahrung.
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(3) Soweit im Allgemeinen Teil auf bestimmte Entgeltgruppen Bezug genommen
wird, entspricht

die Entgeltgruppe der Entgeltgruppe

2 S 2
4 S 3
5 S 4
6 S 5
8 S 6 bis S 8
9 S 9 bis S 14
10 S 15 und S 16
11 S 17
12 S 18.

§ 53
Betrieblicher Gesundheitsschutz/Betriebliche Gesundheitsförderung der Be-

schäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst

(1) Die nachfolgenden Regelungen gelten für die Beschäftigten des Sozial- und
Erziehungsdienstes, soweit sie nach Maßgabe des Anhangs zur Anlage C
(VKA) zum TVöD eingruppiert sind.

(2) 1Betriebliche Gesundheitsförderung zielt darauf ab, die Arbeit und die Arbeits-
bedingungen so zu organisieren, dass diese nicht Ursache von Erkrankungen
oder Gesundheitsschädigungen sind. 2Sie fördert die Erhaltung bzw. Herstel-
lung gesundheitsgerechter Verhältnisse am Arbeitsplatz sowie gesundheitsbe-
wusstes Verhalten. 3Zugleich werden damit die Motivation der Beschäftigten
und die Qualitätsstandards der Verwaltungen und Betriebe verbessert. 4Die be-
triebliche Gesundheitsförderung basiert auf einem aktiv betriebenen Arbeits-
und Gesundheitsschutz. 5Dieser reduziert Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten
sowie arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren und verbessert durch den Abbau
von Fehlzeiten und die Vermeidung von Betriebsstörungen die Wettbewerbsfä-
higkeit der Verwaltungen und Betriebe. 6Der Arbeits- und Gesundheitsschutz
sowie die betriebliche Gesundheitsförderung gehören zu einem zeitgemäßen
Gesundheitsmanagement.

(3) 1Die Beschäftigten haben einen individuellen Anspruch auf die Durchführung
einer Gefährdungsbeurteilung. 2Die Durchführung erfolgt nach Maßgabe des
Gesetzes über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten
bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz). 3Die Beschäftigten sind in die Durchfüh-
rung der Gefährdungsbeurteilung einzubeziehen. 4Sie sind über das Ergebnis
von Gefährdungsbeurteilungen zu unterrichten. 5Vorgesehene Maßnahmen
sind mit ihnen zu erörtern. 6Widersprechen betroffene Beschäftigte den vorge-
sehenen Maßnahmen, ist die betriebliche Kommission zu befassen. 7Die Be-
schäftigten können verlangen, dass eine erneute Gefährdungsbeurteilung
durchgeführt wird, wenn sich die Umstände, unter denen die Tätigkeiten zu ver-
richten sind, wesentlich ändern, neu entstandene wesentliche Gefährdungen
auftreten oder eine Gefährdung auf Grund veränderter arbeitswissenschaftli-
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cher Erkenntnisse erkannt wird. 8Die Wirksamkeit der Maßnahmen ist in ange-
messenen Abständen zu überprüfen.

(4) 1Beim Arbeitgeber wird auf Antrag des Personalrats/Betriebsrats eine betriebli-
che Kommission gebildet, deren Mitglieder je zur Hälfte vom Arbeitgeber und
vom Personal- bzw. Betriebsrat benannt werden. 2Die Mitglieder müssen Be-
schäftigte des Arbeitgebers sein. 3Soweit ein Arbeitsschutzausschuss gebildet
ist, können Mitglieder dieses Ausschusses auch in der betrieblichen Kommissi-
on tätig werden. 4Im Falle des Absatzes 3 Satz 6 berät die betriebliche Kom-
mission über die erforderlichen Maßnahmen und kann Vorschläge zu den zu
treffenden Maßnahmen machen. 5Der Arbeitgeber führt die Maßnahmen durch,
wenn die Mehrheit der vom Arbeitgeber benannten Mitglieder der betrieblichen
Kommission im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber dem Beschluss zugestimmt
hat. 6Gesetzliche Rechte der kommunalen Beschlussorgane bleiben unberührt.
7Wird ein Vorschlag nur von den vom Personalrat/Betriebsrat benannten Mit-
gliedern gemacht und folgt der Arbeitgeber diesem Vorschlag nicht, sind die
Gründe darzulegen. 8Die betriebliche Kommission ist auch für die Beratung von
schriftlich begründeten Beschwerden zuständig, wenn der Arbeitgeber eine er-
neute Gefährdungsbeurteilung ablehnt. 9Der Arbeitgeber entscheidet auf Vor-
schlag des Arbeitsschutzausschusses bzw. der betrieblichen Kommission, ob
und in welchem Umfang der Beschwerde im Einzelfall abgeholfen wird. 10Wird
dem Vorschlag nicht gefolgt, sind die Gründe darzulegen.

(5) 1Die betriebliche Kommission kann zeitlich befristet Gesundheitszirkel zur Ge-
sundheitsförderung einrichten, deren Aufgabe es ist, Belastungen am Arbeits-
platz und deren Ursachen zu analysieren und Lösungsansätze zur Verbesse-
rung der Arbeitssituation zu erarbeiten. 2Sie berät über Vorschläge der Ge-
sundheitszirkel und unterbreitet, wenn ein Arbeitsschutzausschuss gebildet ist,
diesem, ansonsten dem Arbeitgeber Vorschläge. 3Die Ablehnung eines Vor-
schlags ist durch den Arbeitgeber zu begründen. 4Näheres regelt die Ge-
schäftsordnung der betrieblichen Kommission.

(6) 1Zur Durchführung ihrer Aufgaben sind der betrieblichen Kommission die erfor-
derlichen, zur Verfügung stehenden Unterlagen zugänglich zu machen. 2Die be-
triebliche Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, in der auch Regelun-
gen über die Beteiligung der Beschäftigten bei der Gefährdungsbeurteilung, de-
ren Bekanntgabe und Erörterung sowie über die Qualifizierung der Mitglieder
der betrieblichen Kommission und von Gesundheitszirkeln zu treffen sind.

(7) Gesetzliche Bestimmungen, günstigere betriebliche Regelungen und die Rech-
te des Personal- bzw. Betriebsrats bleiben unberührt.

Protokollerklärungen:

1. Sollte sich aufgrund gerichtlicher Entscheidungen erweisen, dass die über die
Zusammensetzung der betrieblichen Kommission oder die Berufung ihrer Mit-
glieder getroffenen Regelungen mit geltendem Recht unvereinbar sind, werden
die Tarifvertragsparteien Verhandlungen aufnehmen und eine ersetzende Re-
gelung treffen, die mit geltendem Recht vereinbar ist und dem von den Tarifver-
tragsparteien Gewollten möglichst nahe kommt.
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2. Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, dass mit dieser Regelung au-
ßerhalb seines Geltungsbereichs der betriebliche Gesundheitsschutz/die be-
triebliche Gesundheitsförderung im BT-V und BT-B nicht abschließend tariflich
geregelt sind und die übrigen Besonderen Teile des TVöD von der hier getrof-
fenen Regelung unberührt bleiben.

§ 54
Erholungsurlaub

1Die Beschäftigten an Heimschulen und Internaten haben den Urlaub in der Regel
während der Schulferien zu nehmen. 2Die Sonderregelungen für Lehrkräfte bleiben
unberührt.

§ 55
Zusatzurlaub

(1) 1Beschäftigte erhalten bei einer Leistung im Kalenderjahr von mindestens

150 Nachtarbeitsstunden 1 Arbeitstag,

300 Nachtarbeitsstunden 2 Arbeitstage,

450 Nachtarbeitsstunden 3 Arbeitstage,

600 Nachtarbeitsstunden 4 Arbeitstage

Zusatzurlaub im Kalenderjahr. 2Nachtarbeitsstunden, die in Zeiträumen geleis-
tet werden, für die Zusatzurlaub für Wechselschicht- oder Schichtarbeit zusteht,
bleiben unberücksichtigt. 3§ 27 Abs. 4 findet mit der Maßgabe Anwendung,
dass Erholungsurlaub und Zusatzurlaub insgesamt im Kalenderjahr 35 Tage,
bei Zusatzurlaub wegen Wechselschichtarbeit 36 Tage, nicht überschreiten. 4§
27 Abs. 5 findet Anwendung.

Protokollerklärung zu § 53 Absatz 1:

Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach den abgeleisteten Nachtar-
beitsstunden und entsteht im laufenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach
Satz 1 erfüllt sind.

(2) Bei Anwendung des Absatzes 1 werden nur die im Rahmen der regelmäßigen
Arbeitszeit (§ 6) in der Zeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr dienstplanmäßig bzw.
betriebsüblich geleisteten Nachtarbeitsstunden berücksichtigt.

(3) 1Bei Teilzeitbeschäftigten ist die Zahl der nach Absatz 1 geforderten Nachtar-
beitsstunden entsprechend dem Verhältnis ihrer individuell vereinbarten durch-
schnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit vergleich-
barer Vollzeitbeschäftigter zu kürzen. 2Ist die vereinbarte Arbeitszeit im Durch-
schnitt des Urlaubsjahres auf weniger als fünf Arbeitstage in der Kalenderwo-
che verteilt, ist der Zusatzurlaub in entsprechender Anwendung des § 26 Abs. 1
Sätze 4 und 5 zu ermitteln.
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§ 56
Reise- und Umzugskosten

1Die Erstattung von Reise- und ggf. Umzugskosten richtet sich nach den beim Ar-
beitgeber geltenden Grundsätzen. 2Für Arbeitgeber, die öffentlichem Haushaltsrecht
unterliegen, finden, wenn diese nicht nach eigenen Grundsätzen verfahren, die für
Beamtinnen und Beamte geltenden Bestimmungen Anwendung.

§ 57

In-Kraft-Treten, Laufzeit

1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Oktober 2005 in Kraft. 2Die Bestimmungen dieses Ta-
rifvertrages sind mit der Kündigung der entsprechenden Vorschriften des Besonde-
ren Teils Krankenhäuser (BT-K) zum gleichen Zeitpunkt gekündigt. 3Abweichend von
Satz 2 können die §§ 52 und 53 sowie der Anhang zu der Anlage C (VKA) zum
TVöD mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Kalendervierteljahres, frü-
hestens jedoch zum 31. Dezember 2014, schriftlich gekündigt werden. 4Für die Kün-
digung der Anlage C (VKA) zum TVöD, ausgenommen der Anhang zu der Anlage C
(VKA) zum TVöD, gilt § 39 Abs. 4 Buchst. c entsprechend.
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Berlin/Köln, den 13. September 2005

Für die
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände:

Der Vorstand

Für die
ver.di - Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft:

Der Bundesvorstand
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Anlage zu § 52 Abs. 1 BT-B
Anlage C (VKA)

Tabelle TVöD / VKA
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

(gültig vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010)
(monatlich in Euro)

Entgelt-
gruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

S 18 3.036,00 3.137,20 3.542,00 3.845,60 4.301,00 4.579,30

S 17 2.732,40 3.010,70 3.339,60 3.542,00 3.946,80 4.184,62

S 16 2.661,56 2.944,92 3.167,56 3.440,80 3.744,40 3.926,56

S 15 2.560,36 2.833,60 3.036,00 3.268,76 3.643,20 3.805,12

S 14 2.530,00 2.732,40 2.985,40 3.187,80 3.440,80 3.617,90

S 13 2.530,00 2.732,40 2.985,40 3.187,80 3.440,80 3.567,30

S 12 2.428,80 2.681,80 2.924,68 3.137,20 3.400,32 3.511,64

S 11 2.327,60 2.631,20 2.762,76 3.086,60 3.339,60 3.491,40

S 10 2.266,88 2.509,76 2.631,20 2.985,40 3.268,76 3.501,52

S 9 2.256,76 2.428,80 2.580,60 2.858,90 3.086,60 3.304,18

S 8 2.165,68 2.327,60 2.530,00 2.818,42 3.081,54 3.289,00

S 7 2.099,90 2.302,30 2.464,22 2.626,14 2.747,58 2.924,68

S 6 2.064,48 2.266,88 2.428,80 2.590,72 2.737,46 2.898,37

S 5 2.064,48 2.266,88 2.418,68 2.499,64 2.610,96 2.803,24

S 4 1.872,20 2.125,20 2.256,76 2.368,08 2.438,92 2.530,00

S 3 1.771,00 1.983,52 2.125,20 2.266,88 2.307,36 2.347,84

S 2 1.695,10 1.791,24 1.862,08 1.943,04 2.024,00 2.104,96
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Tabelle TVöD / VKA
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

(gültig vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Juli 2011)
(monatlich in Euro)

Entgelt-
gruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

S 18 3.054,22 3.156,02 3.563,25 3.868,67 4.326,81 4.606,78

S 17 2.748,79 3.028,76 3.359,64 3.563,25 3.970,48 4.209,73

S 16 2.677,53 2.962,59 3.186,57 3.461,44 3.766,87 3.950,12

S 15 2.575,72 2.850,60 3.054,22 3.288,37 3.665,06 3.827,95

S 14 2.545,18 2.748,79 3.003,31 3.206,93 3.461,44 3.639,61

S 13 2.545,18 2.748,79 3.003,31 3.206,93 3.461,44 3.588,70

S 12 2.443,37 2.697,89 2.942,23 3.156,02 3.420,72 3.532,71

S 11 2.341,57 2.646,99 2.779,34 3.105,12 3.359,64 3.512,35

S 10 2.280,48 2.524,82 2.646,99 3.003,31 3.288,37 3.522,53

S 9 2.270,30 2.443,37 2.596,08 2.876,05 3.105,12 3.324,01

S 8 2.178,67 2.341,57 2.545,18 2.835,33 3.100,03 3.308,73

S 7 2.112,50 2.316,11 2.479,01 2.641,90 2.764,07 2.942,23

S 6 2.076,87 2.280,48 2.443,37 2.606,26 2.753,88 2.915,76

S 5 2.076,87 2.280,48 2.433,19 2.514,64 2.626,63 2.820,06

S 4 1.883,43 2.137,95 2.270,30 2.382,29 2.453,55 2.545,18

S 3 1.781,63 1.995,42 2.137,95 2.280,48 2.321,20 2.361,93

S 2 1.705,27 1.801,99 1.873,25 1.954,70 2.036,14 2.117,59
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Tabelle TVöD / VKA
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

(gültig ab 1. August 2011)
(monatlich in Euro)

Entgelt-
gruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

S 18 3.069,49 3.171,80 3.581,07 3.888,01 4.348,44 4.629,81

S 17 2.762,53 3.043,90 3.376,44 3.581,07 3.990,33 4.230,78

S 16 2.690,92 2.977,40 3.202,50 3.478,75 3.785,70 3.969,87

S 15 2.588,60 2.864,85 3.069,49 3.304,81 3.683,39 3.847,09

S 14 2.557,91 2.762,53 3.018,33 3.222,96 3.478,75 3.657,81

S 13 2.557,91 2.762,53 3.018,33 3.222,96 3.478,75 3.606,64

S 12 2.455,59 2.711,38 2.956,94 3.171,80 3.437,82 3.550,37

S 11 2.353,28 2.660,22 2.793,24 3.120,65 3.376,44 3.529,91

S 10 2.291,88 2.537,44 2.660,22 3.018,33 3.304,81 3.540,14

S 9 2.281,65 2.455,59 2.609,06 2.890,43 3.120,65 3.340,63

S 8 2.189,56 2.353,28 2.557,91 2.849,51 3.115,53 3.325,27

S 7 2.123,06 2.327,69 2.491,41 2.655,11 2.777,89 2.956,94

S 6 2.087,25 2.291,88 2.455,59 2.619,29 2.767,65 2.930,34

S 5 2.087,25 2.291,88 2.445,36 2.527,21 2.639,76 2.834,16

S 4 1.892,85 2.148,64 2.281,65 2.394,20 2.465,82 2.557,91

S 3 1.790,54 2.005,40 2.148,64 2.291,88 2.332,81 2.373,74

S 2 1.713,80 1.811,00 1.882,62 1.964,47 2.046,32 2.128,18
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Anlage G zu § 46 Abs. 4 Satz 1 BT-B

I. Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach
der Anlage 1a zum BAT richtet

Vergütungs-
gruppe

Stunden-
entgelt

gültig ab
1. Januar 2010

Stunden-
entgelt

gültig ab
1. Januar 2011

Stunden-
entgelt

gültig ab
1. August 2011

VergGr. I 30,56€ 30,74€ 30,89€

VergGr. Ia 28,01€ 28,18€ 28,32€

VergGr. Ib 25,77€ 25,92€ 26,05€

VergGr. II 23,60€ 23,74€ 23,86€

VergGr. III 21,31€ 21,44€ 21,55€

VergGr. IVa 19,61€ 19,73€ 19,83€

VergGr. IVb 18,05€ 18,16€ 18,25€

VergGr. Vb 17,41€ 17,51€ 17,60€

VergGr. Vc 16,56€ 16,66€ 16,74€

VergGr. VIb 15,37€ 15,46€ 15,54€

VergGr. VII 14,42€ 14,51€ 14,58€

VergGr. VIII 13,55€ 13,63€ 13,70€

VergGr. IXa 13,04€ 13,12€ 13,19€

VergGr. IX 12,80€ 12,88€ 12,94€

VergGr. X 12,15€ 12,22€ 12,28€

Für Beschäftigte, die nach dem Anhang zu der Anlage C (VKA) zum
TVöD eingruppiert sind, gilt die vorstehende Tabelle in der Weise, wie
sie bei Weiteranwendung der Anlage 1a zum BAT gegolten hätte.
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II. Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach
der Anlage 1b zum BAT richtet

Vergütungs-
gruppe

Stunden-
entgelt

gültig ab
1. Januar 2010

Stunden-
entgelt

gültig ab
1. Januar 2011

Stunden-
entgelt

gültig ab
1. August 2011

Kr. XIII 25,37€ 25,52€ 25,65€

Kr. XII 23,38€ 23,52€ 23,64€

Kr. XI 22,05€ 22,18€ 22,29€

Kr. X 20,74€ 20,86€ 20,96€

Kr. IX 19,52€ 19,64€ 19,74€

Kr. VIII 19,18€ 19,30€ 19,40€

Kr. VII 18,09€ 18,20€ 18,29€

Kr. VI 17,55€ 17,66€ 17,75€

Kr. Va 16,90€ 17,00€ 17,09€

Kr. V 16,45€ 16,55€ 16,63€

Kr. IV 15,63€ 15,72€ 15,80€

Kr. III 14,82€ 14,91€ 14,98€

Kr. II 14,10€ 14,18€ 14,25€

Kr. I 13,46€ 13,54€ 13,61€
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III.Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach
dem BMT-G/BMT-G-O richtet

Lohn-
gruppe

Stunden-
entgelt

gültig ab
1. Januar

2010

Stunden-
entgelt

gültig ab
1. Januar

2011

Stunden-
entgelt

gültig ab
1. August

2011

LGr. 9 17,84€ 17,95€ 18,04€

LGr. 8a 17,45€ 17,55€ 17,64€

LGr. 8 17,06€ 17,16€ 17,25€

LGr. 7a 16,70€ 16,80€ 16,88€

LGr. 7 16,32€ 16,42€ 16,50€

LGr. 6a 15,99€ 16,09€ 16,17€

LGr. 6 15,63€ 15,72€ 15,80€

LGr. 5a 15,29€ 15,38€ 15,46€

LGr. 5 14,96€ 15,05€ 15,13€

LGr. 4a 14,63€ 14,72€ 14,79€

LGr. 4 14,31€ 14,40€ 14,47€

LGr. 3a 14,00€ 14,08€ 14,15€

LGr. 3 13,69€ 13,77€ 13,84€

LGr. 2a 13,41€ 13,49€ 13,56€

LGr. 2 13,11€ 13,19€ 13,26€

LGr. 1a 12,83€ 12,91€ 12,97€

LGr. 1 12,54€ 12,62€ 12,68€
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Anhang zu der Anlage C (VKA)

S 2
Beschäftigte in der Tätigkeit von Kinderpflegerinnen/Kinderpflegern mit staatlicher
Anerkennung.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

S 3
Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger mit staatlicher Anerkennung oder mit staatlicher
Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten aus-
üben.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

S 4
1. Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger mit staatlicher Anerkennung oder mit staat-

licher Prüfung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tä-
tigkeiten ausüben, mit schwierigen fachlichen Tätigkeiten.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

2. Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst mit abgeschlossener Be-
rufsausbildung.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

3. Beschäftigte in der Tätigkeit von Erzieherinnen/Erziehern mit staatlicher Aner-
kennung.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

S 5
1. Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst mit abgeschlossener Be-

rufsausbildung als Leiterinnen/Leiter von Ausbildungs- oder Berufsförderungs-
werkstätten oder Werkstätten für behinderte Menschen.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2. Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst mit abgeschlossener Be-
rufsausbildung, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-
nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Ausbildungs- oder Berufsförderungs-
werkstätten oder Werkstätten für behinderte Menschen der Entgeltgruppe S 10
Fallgruppe 3 bestellt sind.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 4)

S 6
Erzieherinnen/Erzieher mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit
sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfah-
rungen entsprechende Tätigkeiten ausüben.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 5)

S 7
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 8)
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2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-
nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen bestellt sind.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)

S 8
1. Erzieherinnen/Erzieher mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätig-

keit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit besonders schwieri-
gen fachlichen Tätigkeiten.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3, 5 und 6)

2. Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung und entspre-
chender Tätigkeit.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 7)

3. Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister, Industriemeisterinnen/Industrie-
meister oder Gärtnermeisterinnen/Gärtnermeister im handwerklichen Er-
ziehungsdienst als Leiterinnen/Leiter von Ausbildungs- oder Berufsförderungs-
werkstätten oder Werkstätten für behinderte Menschen.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

4. Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister, Industriemeisterinnen/Industrie-
meister oder Gärtnermeisterinnen/Gärtnermeister im handwerklichen Erzie-
hungsdienst, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertrete-
rin/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Ausbildungs- oder Berufsförderungs-
werkstätten oder Werkstätten für behinderte Menschen der Entgeltgruppe S 13
Fallgruppe 6 bestellt sind.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 4)

5. Beschäftigte in der Tätigkeit von Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern bzw. Sozi-
alpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

S 9
1. Erzieherinnen/Erzieher mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätig-

keit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, mit fachlich koordinie-
renden Aufgaben für mindestens drei Beschäftigte mindestens der Entgeltgrup-
pe S 8 Fallgruppe 1.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 3 und 5)

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-
nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten für behinderte
Menschen im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit we-
sentlichen Erziehungsschwierigkeiten bestellt sind.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4 und 8)

S 10
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durch-

schnittsbelegung von mindestens 40 Plätzen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)
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2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-
nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen bestellt sind.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)

3. Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister, Industriemeisterinnen/Industrie-
meister oder Gärtnermeisterinnen/Gärtnermeister im handwerklichen Er-
ziehungsdienst als Leiterinnen/Leiter von großen Ausbildungs- oder Berufs-
förderungswerkstätten oder Werkstätten für behinderte Menschen.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

S 11
Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit
staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte,
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

S 12
Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit
staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte,
die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätig-
keiten ausüben, mit schwierigen Tätigkeiten.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 11)

S 13
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durch-

schnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-
nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen bestellt sind.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)

3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für behinderte Men-
schen im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentli-
chen Erziehungsschwierigkeiten.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 8)

4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-
nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten für behinderte
Menschen im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit we-
sentlichen Erziehungsschwierigkeiten mit einer Durchschnittsbelegung von
mindestens 40 Plätzen bestellt sind.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)

5. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-
nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Erziehungsheimen bestellt sind.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4 und 10)

6. Handwerksmeisterinnen/Handwerksmeister, Industriemeisterinnen/Industrie-
meister oder Gärtnermeisterinnen/Gärtnermeister im handwerklichen Er-
ziehungsdienst als Leiterinnen/Leiter von Ausbildungs- oder Berufsförderungs-
werkstätten oder Werkstätten für behinderte Menschen, die sich durch den Um-
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fang und die Bedeutung ihres Aufgabengebietes wesentlich aus der Entgelt-
gruppe S 10 Fallgruppe 3 herausheben.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

S 14
Sozialarbeiterinnen/ Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit
staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit, die Entscheidungen zur Ver-
meidung der Gefährdung des Kindeswohls treffen und in Zusammenarbeit mit dem
Familiengericht bzw. Vormundschaftsgericht Maßnahmen einleiten, welche zur Ge-
fahrenabwehr erforderlich sind, oder mit gleichwertigen Tätigkeiten, die für die Ent-
scheidung zur zwangsweisen Unterbringung von Menschen mit psychischen Krank-
heiten erforderlich sind (z.B. Sozialpsychiatrischer Dienst der örtlichen Stellen der
Städte, Gemeinden und Landkreise).
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 12)

S 15
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durch-

schnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-
nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen bestellt sind.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)

3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für behinderte Men-
schen im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentli-
chen Erziehungsschwierigkeiten mit einer Durchschnittsbelegung von mindes-
tens 40 Plätzen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-
nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten für behinderte
Menschen im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder- und Jugendliche mit we-
sentlichen Erziehungsschwierigkeiten mit einer Durchschnittsbelegung von
mindestens 70 Plätzen bestellt sind.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)

5. Beschäftigte als Leiterin/Leiter von Erziehungsheimen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 10)

6. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-
nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Erziehungsheimen mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen bestellt sind.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4, 9 und 10)

7. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpädago-gen
mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich mindestens zu einem
Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe S
12 heraushebt.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)
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S 16

1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 130 Plätzen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

2. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-
nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen bestellt sind.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)

3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für behinderte Men-
schen im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder- und Jugendliche mit wesentli-
chen Erziehungsschwierigkeiten mit einer Durchschnittsbelegung von mindes-
tens 70 Plätzen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-
nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Kindertagesstätten für behinderte
Menschen im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder- und Jugendliche mit we-
sentlichen Erziehungsschwierigkeiten mit einer Durchschnittsbelegung von
mindestens 90 Plätzen bestellt sind.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 4, 8 und 9)

S 17
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten mit einer Durch-

schnittsbelegung von mindestens 180 Plätzen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

2. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Kindertagesstätten für behinderte Men-
schen im Sinne von § 2 SGB IX oder für Kinder und Jugendliche mit wesentli-
chen Erziehungsschwierigkeiten mit einer Durchschnittsbelegung von mindes-
tens 90 Plätzen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 8 und 9)

3. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Erziehungsheimen mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 50 Plätzen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 9 und 10)

4. Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterin-
nen/Vertreter von Leiterinnen/Leitern von Erziehungsheimen mit einer Durch-
schnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen bestellt sind.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 4, 9 und 10)

5. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpäda-gogen
mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch besondere Schwie-
rigkeit und Bedeutung aus der Entgeltgruppe S 12 heraushebt.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

6. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen/Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeuten und Psychagoginnen/Psychagogen mit staatlicher Aner-
kennung oder staatlich anerkannter Prüfung und entsprechender Tätigkeit.
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S 18
1. Beschäftigte als Leiterinnen/Leiter von Erziehungsheimen mit einer Durch-

schnittsbelegung von mindestens 90 Plätzen.
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 9 und 10)

2. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen/Sozialpäda-gogen
mit staatlicher Anerkennung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben, deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit
verbundenen Verantwortung erheblich aus der Entgeltgruppe S 17 Fallgruppe 5
heraushebt.
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

Protokollerklärungen:

1. 1Die/Der Beschäftigte – ausgenommen die/der Beschäftigte bzw. Meiste-
rin/Meister im handwerklichen Erziehungsdienst –erhält für die Dauer der Tä-
tigkeit in einem Erziehungsheim, einem Kinder- oder einem Jugendwohnheim
oder einer vergleichbaren Einrichtung (Heim) eine Zulage in Höhe von 61,36
Euro monatlich, wenn in dem Heim überwiegend behinderte Menschen im Sin-
ne des § 2 SGB IX oder Kinder und Jugendliche mit wesentlichen Erziehungs-
schwierigkeiten zum Zwecke der Erziehung, Ausbildung oder Pflege ständig un-
tergebracht sind; sind nicht überwiegend solche Personen ständig unterge-
bracht, beträgt die Zulage 30,68 Euro monatlich. 2Für die/den Beschäftigte/n
bzw. Meisterin/Meister im handwerklichen Erziehungsdienst in einem Heim im
Sinne des Satzes 1 erster Halbsatz beträgt die Zulage 40,90 Euro monatlich.
3Die Zulage wird nur für Zeiträume gezahlt, in denen Beschäftigte einen An-
spruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts nach § 21 haben. 4Sie ist bei
der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3) zu berücksichtigen.

2. Schwierige fachliche Tätigkeiten sind z.B.

a) Tätigkeiten in Einrichtungen für behinderte Menschen im Sinne des § 2
SGB IX und in psychiatrischen Kliniken,

b) alleinverantwortliche Betreuung von Gruppen z.B. in Randzeiten,

c) Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen besondere
Aufgaben in der gemeinsamen Förderung behinderter und nicht behinder-
ter Kinder zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens einem Drittel
von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX in Einrichtungen der
Kindertagesbetreuung,

d) Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB
IX oder in Gruppen von Kindern und Jugendlichen mit wesentlichen Erzie-
hungsschwierigkeiten,

e) Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen.

3. Als entsprechende Tätigkeit von Erzieherinnen/Erziehern gilt auch die Tätigkeit
in Schulkindergärten, Vorklassen oder Vermittlungsgruppen für nicht schul-
pflichtige Kinder und die Betreuung von über 18jährigen Personen (z.B. in Ein-
richtungen für behinderte Menschen im Sinne des § 2 SGB IX oder für Obdach-
lose).

4. Ständige Vertreterinnen/Vertreter sind nicht Vertreterinnen/Vertreter in Urlaubs-
und sonstigen Abwesenheitsfällen.
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5. Nach diesem Tätigkeitsmerkmal sind auch

a) Kindergärtnerinnen/Kindergärtner und Hortnerinnen/Hortner mit staatlicher
Anerkennung oder staatlicher Prüfung,

b) Kinderkrankenschwestern/Kinderkrankenpfleger, die in Kinderkrippen tätig
sind,

eingruppiert.

6. Besonders schwierige fachliche Tätigkeiten sind z.B. die

a) Tätigkeiten in Integrationsgruppen (Erziehungsgruppen, denen besondere
Aufgaben in der gemeinsamen Förderung behinderter und nicht behinder-
ter Kinder zugewiesen sind) mit einem Anteil von mindestens einem Drittel
von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB IX in Einrichtungen der
Kindertagesbetreuung,

b) Tätigkeiten in Gruppen von behinderten Menschen im Sinne des § 2 SGB
IX oder von Kindern und Jugendlichen mit wesentlichen Erziehungs-
schwierigkeiten,

c) Tätigkeiten in Jugendzentren/Häusern der offenen Tür,

d) Tätigkeiten in geschlossenen (gesicherten) Gruppen,

e) fachlichen Koordinierungstätigkeiten für mindestens vier Beschäftigte min-
destens der Entgeltgruppe S 6,

f) Tätigkeiten einer Facherzieherin/eines Facherziehers mit einrichtungs-
übergreifenden Aufgaben.

7. Unter Heilpädagoginnen/Heilpädagogen mit staatlicher Anerkennung sind Be-
schäftigte zu verstehen, die einen nach Maßgabe der Rahmenvereinbarung ü-
ber die Ausbildung und Prüfung an Fachschulen (Beschluss der Kultusminister-
konferenz vom 7. November 2002) gestalteten Ausbildungsgang für Heilpäda-
goginnen/Heilpädagogen mit der vorgeschriebenen Prüfung erfolgreich abge-
schlossen und die Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung „staatlich
anerkannte Heilpädagogin/staatlich anerkannter Heilpädagoge“ erworben ha-
ben.

8. Kindertagesstätten im Sinne dieses Tarifmerkmals sind Krippen, Kindergärten,
Horte, Kinderbetreuungsstuben, Kinderhäuser und Kindertageseinrichtungen
der örtlichen Kindererholungsfürsorge.

9. 1Der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das jeweilige Kalenderjahr
grundsätzlich die Zahl der vom 1. Oktober bis 31. Dezember des vorangegan-
genen Kalenderjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze zu-
grunde zu legen. 2Eine Unterschreitung der maßgeblichen je Tag gleichzeitig
belegbaren Plätze von nicht mehr als 5 v.H. führt nicht zur Herabgruppierung.
3Eine Unterschreitung auf Grund vom Arbeitgeber verantworteter Maßnahmen
(z.B. Qualitätsverbesserungen) führt ebenfalls nicht zur Herab-gruppierung.
4Hiervon bleiben organisatorische Maßnahmen infolge demografischer Hand-
lungsnotwendigkeiten unberührt.

10. Erziehungsheime sind Heime, in denen überwiegend behinderte Kinder oder
Jugendliche im Sinne des § 2 SGB IX oder Kinder oder Jugendliche mit wesent-
lichen Erziehungsschwierigkeiten ständig untergebracht sind.
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11. Schwierige Tätigkeiten sind z.B. die

a) Beratung von Suchtmittel-Abhängigen,

b) Beratung von HIV-Infizierten oder an AIDS erkrankten Personen,

c) begleitende Fürsorge für Heimbewohnerinnen/Heimbewohner und nach-
gehende Fürsorge für ehemalige Heimbewohnerinnen/Heimbewohner,

d) begleitende Fürsorge für Strafgefangene und nachgehende Fürsorge für
ehemalige Strafgefangene,

e) Koordinierung der Arbeiten mehrerer Beschäftigter mindestens der Ent-
geltgruppe S 9.

12. Unter die Entgeltgruppe S 14 fallen auch Beschäftigte mit dem Abschluss Dip-
lompädagogin/Diplompädagoge, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und
ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten von Sozialarbeiterinnen/ Sozialar-
beitern bzw. Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen mit staatlicher Anerkennung
ausüben, denen Tätigkeiten der Entgeltgruppe S 14 übertragen sind.
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Niederschriftserklärung:

Zu § 44 Abs. 4 Satz 3:

Beschäftigte im handwerklichen Erziehungsdienst müssen in Einrichtungen tätig
sein, in denen auch Kinder oder Jugendliche mit wesentlichen Erziehungsschwierig-
keiten zum Zwecke der Erziehung, Ausbildung oder Pflege betreut werden, und für
Kinder oder Jugendliche erzieherisch tätig sein.


